
Die Richtlinie für „energy using pro-
ducts“ (EuP-Richtlinie) ist bis Mitte 2007
in deutsches Recht umzusetzen; ver-
bindliche Gestaltungsanforderungen an
erste Produktgruppen werden voraus-
sichtlich erst 2008 gültig werden. Den-
noch kann es angezeigt sein, sich schon
frühzeitig mit den neuen Regelungen
auseinander zu setzen. Über einen jetzt
anlaufenden Prozess der Verbandsbe-
teiligung („stakeholder prozess“), über
Aktivitäten in den Normungsgremien so-
wie über eine Reihe von Pilotvorhaben
werden in den kommenden Monaten
voraussichtlich wichtige Eckpunkte zur
Konkretisierung der Rahmenregelung fi-
xiert. 

Grundkonzept der
neuen Richtlinie
Die EuP-Richtlinie kann als ein konkretes
Regelungsvorhaben im Konzept der In-
tegrierten Produktpolitik (IPP) gesehen
werden. Stärker als andere aktuelle pro-
duktbezogene Regelungen, wie z.B. die
im Elektrogerätegesetz umgesetzten eu-
ropäischen Richtlinien zu „Waste Elec-

tric and Electronic Equipment“ (WEEE)
und „Restriction of Hazordous Substan-
ces“ (RoHS), setzt die EuP-Richtlinie auf
eine Analyse der Umweltauswirkungen
während des gesamten Lebensweges
und schließt dabei den Entwurfsprozess
ein. Vom Geltungsbereich der Richtlinie
sind außer Fahrzeugen alle energiebe-
triebenen Produkte/Produktgruppen er-
fasst, 
• die europaweit ein Marktvolumen von

mehr als 200.000 Stück pro Jahr be-
sitzen,

• von denen erhebliche Umweltauswir-
kungen ausgehen und

• die ein hohes Potenzial bei der Ver-
besserung der Umweltverträglichkeit
aufweisen. 

Für die Konkretisierung der Anforde-
rungen an die Umweltleistung ausge-
wählter Produkte Produktgruppen sieht
die Richtlinie zwei grundsätzlich ver-
schiedene Regelungsalternativen vor:
Ordnungsrechtlich erlassene Durchfüh-
rungsmaßnahmen oder Selbstregulie-
rungsinitiativen der Industrie. Bei Kon-
formität des energiebetriebenen Pro-
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Öko-Design im 
Umbruch
Im Juli 2005 wurde die Ökodesign- bzw. EuP-Richtlinie in einem Kon-
sensverfahren zwischen der Kommission, dem EU-Parlament und
dem Ministerrat verabschiedet. Mit der Richtlinie soll die Umwelt-
verträglichkeit energiebetriebener Produkte verbessert werden. Dies
soll gelingen, indem Hersteller alle relevanten ökologischen Aspek-
te bereits in der Entwurfsphase berücksichtigen. Der folgende Arti-
kel gibt zunächst einen Überblick über den Aufbau der EuP-Richtli-
nie und erläutert anschließend zentrale Elemente wie Durchführungs-
und Selbstregulierungsmaßnahmen sowie Konformitätsbewertung.
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duktes mit den Anforderungen der ent-
sprechenden Durchführungsmaßnahme
oder mit einer von der Kommission ak-
zeptierten Selbstverpflichtung der Indu-
strie dürfen Hersteller das CE-Konfor-
mitäts-Kennzeichen als Selbstdeklaration
anbringen. Hersteller und Importeure
prüfen die Konformität mit einem von
mehreren nach EuP-Richtlinie zulässigen
Konformitätsbewertungsverfahren und
dokumentieren die Ergebnisse in einer
Konformitätserklärung. Die staatlich or-
ganisierte Marktaufsicht in den Mit-
gliedstaaten soll über Stichproben die-
se Kennzeichnung überprüfen. Bei
Nicht-Konformität kann ein EU-weites
Vermarktungsverbot ausgesprochen wer-
den.
Das vorstehend skizzierte, offene und
flexible regulatorische Grundkonzept
der EuP-Richtlinie bedingt eine entspre-
chende Flexibilität zentraler Regelungs-
elemente und eine vergleichsweise kom-
plexe prozedurale Struktur. Die unten-
stehende Abbildung gibt einen Über-
blick über zentrale Regelungselemente
und die Beteiligung wichtiger Akteure. 
Weiterführenden Erläuterungen zu die-
sem Schema und den einzelnen Rege-
lungselementen finden sich unter
http://www.dialogprozess-konsum.de
/images/stories/ bzw. unter
http://www.oekopol.de/de/aktuell/
index.htm.
Im Grundsatz begrüßen die Marktak-
teure die Offenheit und Gestaltbarkeit
der Regelungen. In den aktuellen Fach-

diskussionen zur weiteren Umsetzung
zeigt sich allerdings, dass die Komple-
xität der prozeduralen Strukturen die be-
teiligten Interessengruppen vor hohe An-
forderungen stellt und dass noch eine
Vielzahl offener Fragen und klärungs-
bedürftiger Querbezüge bestehen. Im
Folgenden werden entlang der zentra-
len Regelungselemente einige dieser
Konkretisierungs-/Klärungsbedarfe be-
nannt.

Auswahl und Ausgestaltung
von Durchführungsmaßnahmen
In Durchführungsmaßnahmen werden
produktspezifische Ökodesign-Anforde-
rungen an ein Produkt eine Produkt-
gruppe festgelegt. Es kann sich dabei
(nach Anhang I) sowohl um Anforde-
rungen zur qualitativen und quantitati-
ven Beschreibung wesentlicher Umwelt-
aspekte handeln aber auch (nach An-
hang II) um quantifizierte Anforderun-
gen zu ausgewählten Umweltaspekten
wie Limitierungen des Energie- und Res-
sourcenverbrauchs oder von Schad-
stoffkonzentrationen im Gerät (siehe
Kasten auf Seite 3).
Bislang gibt es noch keine „anfassba-
ren“ Referenzbeispiele für derartige
Durchführungsmaßnahmen. Die ersten
konkreten Beispiele werden als Präze-
denzfälle deshalb eine hohe Bedeutung
für die kommenden Ausgestaltung die-
ser Richtlinie haben. Besondere Rele-
vanz für diese Fragestellung hat die Stu-
die der Generaldirection Industrie „Eco-

design of Energy-using Products – a me-
thodology Study“ (http://europa.eu.int
/comm/enterprise/eco_design/relac-
tiv.htm). Nach ihr sollen sowohl die
Auswahl und Priorisierung der zu regu-
lierenden Produkte bzw. Produktgrup-
pen als auch die Ausgestaltung der
Durchführungsmaßnahmen auf einer
Analyse des Produktlebenszyklus und
des europäischen Marktes basieren.
Wesentliche zu berücksichtigende Pa-
rameter sind dabei: 
• Relevanz der Umwelteinwirkungen in

der EU 25,
• Verfügbarkeit von Verbesserungsop-

tionen nach dem aus der Anlagenre-
gulation bekannten Konzept der bes-
ten verfügbaren Techniken BVT (als
Kombination aus Technologie und
Anwendungsbedingungen),

• Auswirkungen auf die gesamten Le-
benzyklus-Kosten. 

Erstmalig wird eine solche Vorbereitung
von Durchführungsmaßnahmen derzeit
im Rahmen von Studien durchgeführt,
die die EU-Kommission für 14 ausge-
wählte Produktgruppen in Auftrag ge-
geben hat (http://europa.eu.int/comm
/energy/demand/legislation/eco_
design_en.htm).
Die Produkt-Auswahl und -Priorisierung
sowie die Ausgestaltung der Durchfüh-
rungsmaßnahmen sollen unter maß-
geblicher Beteiligung des Konsulta-
tionsforums aus Marktakteuren und inter-
essierten Kreisen erfolgen. In Anbetracht
der limitierten Ressourcen aller Beteilig-
ten wird es hierbei darauf ankommen
eine einfache, aber dennoch richtungs-
sichere Entscheidungsmethodik zu eta-
blieren. In der bisherigen Diskussion
kann dabei eine deutliche Ambivalenz
zwischen dem Anspruch an wissen-
schaftliche Vollständigkeit einerseits und
an pragmatische Vereinfachung ande-
rerseits festgestellt werden. Diese Ambi-
valenz zieht sich quer durch alle Ak-
teursgruppen.

Selbstregulierungsinitiativen
Auf Wunsch der Hersteller wurden
Selbstregulierungsinitiativen als grund-
sätzliche Alternative zu Durchführungs-
maßnahmen in die EuP-Richtlinie aufge-
nommen. Derartige Selbstregulierungs-
initiativen müssen von der EU-Kommis-
sion prioritär vor dem Erlass einer Durch-
führungsmaßnahme berücksichtigt wer-
den, wenn eine Prüfung entlang der An-
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forderungen des Anhang VIII ergibt,
dass durch sie die politischen Ziele
schneller oder kostengünstiger erreicht
werden können als durch die zwin-
genden Vorschriften (vgl. Kasten auf
Seite 4).

Konformitätsbewertung
Für die Prüfung und den Nachweis der
Konformität eines energiebetriebenen
Produktes mit einer erlassenen Durch-
führungsmaßnahme lässt die Richtlinie
den Herstellern/Importeuren unter-
schiedliche Verfahrensvarianten offen.
Neben einer im Anhang IV beschrie-
benen internen Entwurfskontrolle sind
dies insbesondere die Implementierung
von EMAS oder eines anderen nach

Nach Art. 15 (5) sind bei der Ausgestaltung von Durchführungsmaßnahmen
folgende negative Auswirkungen zu vermeiden:
• Nachteile für die Produkteigenschaften
• Beeinträchtigung von Gesundheits- und Sicherheitsapekten
• Nennenswerte Nachteile für den Verbraucher (insbes. andere in Bezug auf Lebenszyklus-

kosten)
• Nennenswerte Nachteile auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
• Technologische Monopole
• Übermäßige administrative Belastungen

Nach Art 15 (6) sind Ökodesign-Anforderungen festzulegen:
• Konkrete Anforderungen nach Anhang II für Produkteigenschaften mit erheblicher Umwelt-

wirkung (z.B. quantifizierte Grenzwerte, Stoffbeschränkungen u.ä.) 
• Allgemeine Anforderungen nach Anhang I für Produkteigenschaften (z.B. verbindliche In-

formationen gegenüber Konstrukteuren und Kunden über umweltrelevante Merkmale, die
beim Entwurf und bei der Benutzung des Produktes zu beachten sind oder die Anforderung
zur Erstellung eines spezifischen ökologischen Profils für das jeweilige Produkt). 

Darüber hinaus sind in jedem Fall zu beachten:
• Verbindliche Rahmen-Informationen nach Anhang VII (z.B. Produktdefinition, Übergangsfri-

sten, …) sowie Prüfmöglichkeiten/-Anforderungen sind zu definieren
• Hintergrundstudien sind zu veröffentlichen
• Gegebenfalls sind ergänzende Leitlinien zu erstellen (z.B. für die Berücksichtigung der be-

sonderen Belange von kleinen und mittleren Unternehmen)

Die EU-Kommission (GD Energie und Transport) hat im Dezember 2005 die Durchführung von
vorbereitenden Untersuchungen für eine Reihe der unter Artikel 16 (2) sub-summierten Pro-
duktgruppen beauftragt, um die vom EU Parlament gewünschte zügige Umsetzung konkreter
Schritte unter der EuP-Richtlinie zu erreichen. Artikel 16 (2) eröffnet ein solche Möglichkeit, im
Rahmen eines „Übergangs-“Arbeitsprogramms Durchführungsmaßnahmen zu beschließen.
Die Studien sollen bis Anfang/Mitte 2007 abgeschlossen werden und die Faktenbasis für die
Diskussion möglicher Durchführungsmaßnahmen liefern.

Es handelt sich um folgende 14 Produktgruppen:

Inhalte einer Durchführungsmaßnahme (Art. 15)

harmonisierten Normen umgesetzten
Managementsystems (z.B. ISO 14001),
das den produktbezogenen Anforde-
rungen nach Anhang V entspricht und
die Entwurfstätigkeit einschließt.
Daraus ergibt sich die verbindliche An-
forderung an Umweltgutachter bzw.
Zertifizierer von Managementsystemen,
künftig auch über hinreichend fundierte
Kenntnisse im produktbezogenen Um-
weltschutz zu verfügen und gegeben-
falls einschlägige Anforderungen aus
Durchführungsmaßnahmen zu kennen.
Der Zeithorizont zur Umsetzung dieser
zusätzlichen Qualifizierungs- und Infor-
mationsanforderungen muss geklärt
werden. 
Bei einer Konformitätsbewertung durch

die Marktaufsicht der Mitgliedstaaten
wird geprüft, ob die beschriebenen
Verfahrensvarianten zur Anwendung
kamen. Ihre Anwendung begründet
dann eine so genannte Konformitäts-
vermutung
Eine vergleichbare Konformitätsvermu-
tung soll auch gegeben sein, wenn die
zu prüfenden Produkte die Anforde-
rungen eines europäischen Umweltzei-
chens („EU-Blume“) erfüllen, soweit des-
sen Vergabekriterien mit den Anforde-
rungen der Durchführungsmaßnahme
übereinstimmen. Einschlägige nationa-
le Umweltzeichen für eine entspre-
chende Produktgruppe, wie z.B. der
„Blaue Engel“, könnten nach einer ent-
sprechenden einzelfallbezogenen Prü-
fung und Entscheidung durch die EU-
Kommission ebenfalls eine solche Kon-
formitätsvermutung begründen.
Auch die Herstellerangabe, dass nach
„harmonisierten Normen“ produziert
wurde, führt für diejenigen Anforde-
rungen einer Durchführungsmaßnahme
auf die sich die Normen beziehen zur
Konformitätsvermutung.
Aufgrund der Vielzahl möglicher Ver-
fahrensvarianten, die Konformität mit
einer Durchführungsmaßnahme zu be-
legen, ergibt sich erheblicher Abstim-
mungsbedarf. Dieser bezieht sich so-
wohl auf die Gleichwertigkeit der ma-
teriellen Anforderungen bei der inhalt-
lichen Konkretisierung als auch auf die
Zeitläufe der unterschiedlichen Systeme
in denen die Verfahrenselemente erar-
beitet werden: So werden z.B. techni-
sche Normen in einer Vielzahl fach-
technisch-orientierte Normenausschüs-
se erarbeitet; bei den in eigenen Fach-
gremien ablaufenden Arbeiten zur Um-
weltkennzeichnung steht der Umwelt-
und Verbraucherschutz im Vordergrund;
bei der inhaltlichen und prozeduralen
Ausgestaltung von Umweltmanagement-
systemen sind Gremien mit anderen
Aufgaben involviert. Aus diesen Bei-
spielen wird deutlich, dass die Arbeiten
unterschiedlicher Gremien miteinander
zu koordinieren sein werden.
Zunächst stellt sich für die Hersteller und
Importeure perspektivisch aber auch für
die zuständigen Stellen der Marktauf-
sicht die Frage, wie eine sinnvolle und
rechtssichere Auswahl und Beurteilung
der verschiedenen Konformitätsbewer-
tungsansätze erfolgen kann.

1. Zentral-Heizungsanlagen (Gas/Öl/Elektr.)
2. Warmwasserbereiter (Gas/Öl/Elektr.)
3. Personal Computer & Computer Monitore
4. Kopierer, Faxe, Drucker, Scanner und Mul-

tifunktionsgeräte
5. Fernsehgeräte
6. Standby und Ausschaltverluste 
7. Batterieladegeräte und externe Stromver-

sorgungseinheiten

8. Bürobeleuchtung
9. Straßenbeleuchtung

10. Raumklima-Anlagen
11. Elektrische Motoren (1-150 KW) und

Wasserpumpen, Umwälzpumpen, Venti-
latoren

12. Gewerbliche Kühl- und Gefrieranlagen
13. Private Kühl- und Gefrierschränke
14. Private Geschirrspül- und Wasch-

maschinen
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Ausblick 
Aufgrund des oben skizzierten offenen
Rahmencharakters der EuP-Richtlinie er-
gibt sich in vielen Bereichen des vorlie-
genden Regelungsansatzes noch Be-
darf an weiterer Konkretisierung und
Ausgestaltung. Dies ist von der Kom-
mission beabsichtigt und bietet die
Chance, anhand konkreter Produktbei-
spiele angepasste und sachgerechte Lö-
sungen zu finden und auf diesem Weg
zu einem insgesamt gut abgestimmten
Regelungskonzept zu gelangen.
Derzeit müssen Arbeits- und Abstim-
mungsprozeduren auf EU-Ebene aller-
dings noch ausgestaltet werden. So
wird z.B. das Konsultationsforum eine
zentrale Rolle bei der Ausgestaltung der
verschiedenen Regelungsinstrumente
und ihrer praktischen Anwendung spie-
len. Unklar ist aber unter anderem, wie
die beiden widersprüchlichen Anforde-
rungen, produktspezifische Expertise
auf der einen und produktgruppen-
übergreifende Harmonisierung auf der
anderen Seite, in der Zusammenset-
zung und der Arbeitsstruktur dieses Gre-
miums abgebildet werden sollen. Bis
zum 31. März  sind alle „interessierten
Kreise“ und staatlichen Stellen in der EU
dazu aufgerufen, ihr Interesse an einer
Beteiligung an der Arbeit dieses Gre-
miums mitzuteilen(http://europa.-
eu.int/comm/enterprise/eco_design/
consforum.htm). Angesichts einer vor-
gesehenen Teilnehmerzahl von maximal
50 Personen ist allerdings zu vermuten,
dass sich neben den Mitgliedstaaten
nur einige wenige Dachverbände direkt
an der Arbeit beteiligen können. 

Ungeachtet dieser notwendigen Kon-
kretisierungsarbeit steht die EU Kom-
mission unter hohem zeitlichen Druck.
Sie hat vom EU-Parlament die weitge-
hende Ermächtigung zum Erlass der im
Detail parlamentarisch nicht kontrollier-
ten Durchführungsmaßnahmen nur un-
ter dem Vorbehalt einer sehr stringen-
ten und ambitionierten Zeitplanung er-
halten. 
In der Konsequenz wird dies bedeuten,
dass in den kommenden zwei Jahren
eine Vielzahl paralleler Aktivitäten, so-
wohl zu einzelnen Produktgruppen als
auch entlang der verschiedene Rege-
lungselemente wie Normung, Markt-
aufsicht, Managementsysteme oder in
den wissenschaftlichen Fachdiskursen
zu Life-Cycle-Assessment (LCA) und Life-
Cycle-Costing (LCC), stattfinden wer-
den. Es ist bereits erkennbar, dass die-
se Vielzahl der parallelen Prozesse für
einen großen Teil der betroffenen Ak-
teure zu sehr hohem Zeit- und Ressour-
cenbedarf führen werden. Nur bei aus-
reichend konkretisierten und querver-
netzten Instrumenten wird eine optima-
le Gesamtlösung möglich sein.
Eine große Herausforderung wird es
sein, mögliche begleitende Aktivitäten
auf der Ebene des Nationalstaates so
zu gestalten, dass alle Akteure sinnvoll
entlastet und unterstützt werden. Aus
Sicht der Autoren sollten solche Akti-
vitäten neben den genannten fachtech-
nischen Fragen auch folgende Aspekte
einbeziehen:
• Entwicklung eines gemeinsamen

Grundverständnisses über das Rege-
lungskonzept und die Funktion seiner
verschiedenen Elemente, z.B. durch
Einrichtung eines nationalen „Runden
Tisches“, der die Konkretisierungsdi-
skussionen in der EU verfolgt und ab-

gestimmte deutsche Vorschläge ein-
bringt. 

• Konkrete Erprobung alternativer In-
strumente. Dies könnte z.B. durch das
gemeinsame Durchspielen ihrer Um-
setzung mit den verschiedenen Markt-
akteuren und Interessengruppen end-
lang einer fiktiven Durchführungs-
maßnahme in einem Planspiel erfol-
gen. Derartige politikbegleitende
Planspiele haben sich bei der Kon-
kretisierung der REACH-Verordnung
sowohl in Deutschland als auch in der
EU bewährt. 

• Etablierung eines funktionsfähigen In-
formationsnetzwerkes, welches den
schnellen und direkten Austausch
zwischen den Fachexperten in den
verschiedensten (EU-)Gremien quer
über die Akteursgruppen unterstützt.
Hier wurde z.B. ein vom Umwelt-
bundesamt anlässlich einer Fachta-
gung im Oktober 2005 formuliertes
Angebot zur Übernahme einer koor-
dinierenden Rolle für Informations-
austausch und Pilotvorhaben von al-
len beteiligten Akteursgruppen mit zu-
stimmendem Interesse aufgenommen
(BMU/UBA „Ökodesign und Energie-
effizienz – Potenziale für nachhaltige
Konsum- und Produktionsweisen“, 
2. Fachkonferenz im Rahmen des na-
tionalen Dialogprozesses zur Förde-
rung nachhaltiger Konsum- und Pro-
duktionsmuster, Dessau, 25. Oktober
2005). 

Dirk Jepsen
Ökopol-Institut GmbH

jepsen@oekopol.de

Birgit Grahl 
Integrierte Umweltforschung und 

Beratung

• Offenheit für Mitwirkende in Drittstaaten
• Bessere Umweltverträglichkeit des Produktes
• Repräsentative Relevanz für den betroffenen Wirtschaftzweig
• Nachprüfbare Ziele und Zwischenziele
• Transparenz gegenüber interessierten Kreisen
• Gründlich konzipiertes Überwachungssystem mit unabhängigen Prüfern
• Verhältnismäßigkeit der Verwaltungskosten von Selbstregulierungsinitiativen gegenüber Durch-

führungsmaßnahmen
• Relevanz der politischen Zielsetzungen der EuP-Richtlinie für wirtschafts- und sozialpolitische

Aspekte einer Nachhaltigen Entwicklung

Die Prüfanforderungen des Anhang VIII sind allerdings nicht in allen Bereichen eindeutig, sodass
auch hier weiterer Konkretisierungsbedarf besteht, wenn interessierte Wirtschaftsbranchen Orien-
tierungssicherheit bei der Vorbereitung und Ausgestaltung von Selbstregulationen erhalten sollen.

Anforderungen an Selbstregulierungsinitiativen der Wirtschaft 


